
Satzung für den Verein  
Nesselrieder Bauernmarkt e.V. 

 
 

§ 1 Name, Sitz, Geschä�sjahr  

1. Der Verein führt den Namen: Nesselrieder Bauernmarkt. Er soll in das Vereinsregister eingetragen  

werden; nach der Eintragung führt er den Namenszusatz e.V.  

2. Er hat seinen Sitz in der Gemeinde Appenweier, Ortsteil Nesselried  
3. Das Geschä(sjahr ist das Kalenderjahr.  

 

§ 2 Zweck und Aufgaben des Vereins  

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmi-elbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschni-es  

„Steuerbegüns1gte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tä1g, er verfolgt nicht in  

erster Linie eigenwirtscha(liche Zwecke. Mi-el des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke  

verwendet werden.  

1. Der Verein verfolgt ausschließlich den Zweck, Förderung der nachhal1gen Entwicklung, der  

dörflichen Infrastruktur und der Heimatpflege der Bevölkerung von Nesselried. Er bietet die  

Möglichkeit, Lebensmi-el und Produkte der vorwiegend regionalen Landwirtscha( in Nesselried und  
Umgebung einzukaufen. Bei der Erzeugung sollte insbesondere auf umweltgerechten Anbau und  

artgerechte Tierhaltung Wert gelegt werden.  

2. Der Verein ist selbstlos tä1g. Er verfolgt keine eigenwirtscha(lichen Zwecke.  

3. Der Verein hat besonders folgende Aufgaben:  

a) Errichtung, Organisa1on und Betreuung des Nesselrieder Bauernmarktes  

b) Durchführung sämtlicher Maßnahmen, die zur Errichtung des Marktes notwendig sind  

c) Organisa1on des Marktablaufes (z.B. Sor1ment, Verkaufsflächenau(eilung,  

Warenangebot, Produktauswahl, Verkauf, Reinigung und sons1ge Organisa1onsfragen  

4. Bei seinen Aufgaben arbeitet der Verein mit bestehenden Ins1tu1onen und Organisa1onen, vor  
allem mit den staatlichen und kommunalen Organen, zusammen.  

5. Die Mi-el des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder  

erhalten keine Zuwendungen aus den Mi-eln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die  

dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begüns1gt  

werden.  

6. Alle Inhaber von Vereinsämtern sind ehrenamtlich tä1g.  

 

§ 3 Mitgliedscha�  

1. Der Verein unterscheidet ordentliche (Marktbeschicker) und fördernde Mitglieder.  

2. Ordentliche Mitglieder des Vereins können natürliche Personen werden, die das 18. Lebensjahr  
vollendet haben. Auch hat sich diese Person in eigener Verantwortung um die Einhaltung aller  

gesetzlichen Bes1mmungen, insbesondere um die steuer- und gewerberechtlichen Bes1mmungen  

sowie einer Ha(pflichtversicherung zu kümmern und gegenüber dem Verein entsprechende  

Nachweise vorzulegen. Bei juris1schen Personen, Personengesellscha(en bzw. Miteigentümern  

gelten die vorstehenden Bes1mmungen entsprechend.  

3. Als fördernde Mitglieder können natürliche und juris1sche Personen aufgenommen werden, die  

den Vereinszweck fördern, aber nicht als Anbieter am Bauernmarkt au(reten. Die in dieser Satzung  

niedergelegten Bes1mmungen finden für fördernde Mitglieder nur insoweit Anwendung, als sie nicht  

die Situa1on der Anbieter auf dem Markt regeln.  

4. Der Antrag auf Erwerb der Mitgliedscha( ist schri(lich an den Verein zu richten. Ein  
Rechtsanspruch auf Erwerb der Mitgliedscha( besteht nicht. Der Antrag muss den Namen und die  

Anschri( des Antragstellers enthalten, bei ordentlichen Mitgliedern auch Angaben, welche  

Erzeugnisse auf dem Markt angeboten werden können.  

5. Der Vorstand entscheidet über den Antrag nach freiem Ermessen. Bei Ablehnung des Antrags ist er  

nicht verpflichtet, dem Antragsteller Gründe für die Ablehnung mitzuteilen.  

 

 

 



§ 4 Beendigung der Mitgliedscha�  

1. Die Mitgliedscha( im Verein endet  

a) durch freiwilligen Austri-  

b) durch den Tod des Mitglieds  
c) wenn über das Vermögen des Mitglieds das Insolvenz- oder Vergleichsverfahren eröffnet  

oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden ist  

d) durch Ausschluss aus dem Verein.  

2. Der freiwillige Austri- erfolgt schri(lich durch Erklärung gegenüber dem Vorstand. Er ist nur  

jeweils zum Ende eines Geschä(sjahres möglich. Die Erklärung hat unter Einhaltung einer Frist von  

drei Monaten zum Ende des Geschä(sjahres zu erfolgen, es sei denn, dass ein wich1ger Grund  

vorliegt.  

3. Ein Mitglied kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung fristlos aus dem Verein  

ausgeschlossen werden, wenn es trotz zweimaliger schri(licher Mahnung mit der Zahlung von  

Mitgliedsbeiträgen oder von Umlagen im Rückstand ist. Der Ausschluss darf erst beschlossen werden,  
wenn nach Absendung der zweiten Mahnung zwei Monate verstrichen sind und in dieser Mahnung  

der Ausschluss angedroht wurde. Der Beschluss ist dem Mitglied schri(lich mitzuteilen.  

4. Ein Mitglied kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung fristlos aus dem Verein  

ausgeschlossen werden, wenn es schuldha( gegen die Vorschri(en dieser Satzung verstößt oder in  

grober Weise die Interessen des Vereins verletzt. Das betroffene Mitglied muss vor der  

Beschlussfassung gehört werden. Der Beschluss ist dem Mitglied schri(lich mitzuteilen.  

5. Darüber hinaus kann ein Mitglied durch die Mitgliederversammlung aus wich1gem Grund  

ausgeschlossen werden. Ein wich1ger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn das  

Vertrauensverhältnis zwischen dem Mitglied und den übrigen Mitgliedern gestört oder wenn die  

persönliche Zusammenarbeit mit dem Mitglied erschwert ist und wenn der Zweck des Vereins und  
die Erfüllung seiner Aufgaben dadurch gefährdet sind. Abs. 4, S. 2,3 ist entsprechend anzuwenden. In  

schweren Fällen ist der Ausschluss ohne Einhaltung einer Frist möglich; ansonsten ist eine Frist von  

drei Monaten einzuhalten.  

6. Die bis zur Beendigung der Mitgliedscha( entstehenden Ansprüche des Vereins gegen das  

ausscheidende Mitglied, insbesondere Beitragsforderungen, bleiben bestehen.  

7. Das ausscheidende Mitglied hat keinen Anspruch auf das Vereinsvermögen.  

Schadensersatzansprüche gegen den Verein wegen eines Ausschlusses sind ausgeschlossen.  

 

§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder  

1. Die Mitglieder haben das Recht auf Förderung ihrer Interessen nach Maßgabe dieser Satzung. Sie  
sind insbesondere berech1gt, die angebotenen Informa1onen zu beanspruchen, an den  

Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen und seine Einrichtungen zu benutzen.  

2. Das Mitglied hat ein Recht darauf, dass persönliche Daten, die dem Verein mitgeteilt worden sind,  

nicht an unbefugte Personen weitergegeben werden.  

3. Die Mitglieder sind vor allem verpflichtet  

a) die Satzung, die Marktordnung sowie die Anordnungen und Beschlüsse der Organe des  

Vereins zu beachten  

d) nach besten Krä(en an der Erfüllung der Aufgaben, die sich der Verein gestellt hat,  

mitzuwirken  

c) die festgesetzten Beiträge und sons1gen Umlagen zu leisten.  
4. Jedes Mitglied ist verpflichtet, eine ausreichende Ha(pflichtversicherung für seine Tä1gkeit auf  

dem Bauernmarkt und bei Bedarf eine Produktha(pflichtversicherung für seine gelieferten Produkte  

abzuschließen und diese jederzeit gegenüber dem Vorstand nachzuweisen.  

 

§ 6 Landwirtscha�liche Erzeugnisse, Verkauf  

1. Die Mitglieder dürfen nur solche Produktgruppen anbieten, die vom Verein genehmigt wurden.  

2. Jedes Mitglied hat darauf zu achten, dass durch den Zukauf fremder Produkte nicht die Grenze zur  

Gewerblichkeit im Sinne der steuerrechtlichen Vorschri(en überschri-en wird.  

3. Das Feilbieten und der Verkauf der Erzeugnisse ist nur im Rahmen der gesetzlichen Vorschri(en  
erlaubt. Für die Einhaltung dieser Vorschri(en, insbesondere der gewerbe- und steuer- und  

versicherungsrechtlichen Vorschri(en, ist jedes Mitglied selbst verantwortlich. Die Einhaltung ist auf  

Anforderung dem Verein nachzuweisen.  

 



§ 7 We/bewerb  

1. Die Mitglieder dürfen bei der Werbung für ihre Erzeugnisse keine Aussagen machen, die geeignet  

sind, andere Mitglieder bzw. Beschicker anderer Wochenmärkte und deren Erzeugnisse zu  

diskriminieren.  
 

§ 8 Mitgliedsbeiträge  

1. Von den Mitgliedern werden Jahresbeiträge erhoben. Sie haben außerdem die nach der jeweils  

gül1gen Marktordnung festzusetzenden Standgebühren (Anbieter) und sons1gen Umlagen zu  

bezahlen.  

2. Für das Jahr des Beitri-s ist ein voller Jahresbeitrag zu entrichten.  

3. Höhe und Fälligkeit der Jahresbeiträge werden von der Mitgliederversammlung festgesetzt. Alle  

Zahlungen werden im Lastschri(verfahren eingezogen.  

 

§ 9 Organe des Vereins  

Die Organe des Vereins sind 1. der Vorstand 2. die Mitgliederversammlung.  

 

§ 10 Der Vorstand  

1. Dem Vorstand obliegt die Vertretung und die Geschä(sführung des Vereins.  

2. Der Vorstand des Vereins besteht aus der/dem Vorsitzenden, der/dem stellvertretenden  

Vorsitzenden und drei weiteren Vorstandsmitgliedern. Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der/die  

Vorsitzende und der/die stellvertretende Vorsitzende, je mit Einzelvertretungsbefugnis. Die  

Vorstandsmitglieder sind an die Beschlüsse der Mitgliederversammlung (§ 11 Abs. 1 c) gebunden.  

Der Vorstand beschließt intern - soweit dies erforderlich ist - über einzelne Vertretungshandlungen  

mit einfacher Mehrheit, wobei eine gleichzei1ge Anwesenheit nicht erforderlich ist. Die Zus1mmung  
ist formlos möglich. Bei S1mmengleichheit gibt die S1mme der/des Vorsitzenden den Ausschlag.  

3. Die Mitglieder des Vorstandes führen die Geschä(e gemeinsam. Der Vorstand kann die  

Geschä(sverteilung näher regeln, insbesondere jedem Vorstandsmitglied einen Bereich zuteilen.  

4. Der Vorstand kann weitere Personen bzw. Ins1tu1onen zu den Sitzungen einladen.  

5. Der Vorstand kann bei Bedarf bis zu 3 weitere Personen mit einfachem Mehrheitsbeschluss in den  

Vorstand berufen.  

 

§ 11 Zuständigkeit des Vorstandes  

1. Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht durch die Satzung 

oder das Gesetz einem anderen Organ des Vereins übertragen sind. Er hat insbesondere folgende  
Aufgaben:  

a) Organisa1on der Bauernmärkte  

b) Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung der  

Tagesordnung  

c) Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung  

d) Vorbereitung des Haushaltsplans, Buchführung, Erstellung des Jahresberichtes  

e) Beschlussfassung über die Aufnahme von Mitgliedern.  

f) Beschlussfassung über die Marktordnung.  

2. In allen Angelegenheiten von besonderer Bedeutung hat der Vorstand eine Beschlussfassung  

durch die Mitgliederversammlung herbeizuführen.  
3. Die Vertretungsmacht des Vorstandes ist in der Weise beschränkt, dass zu Rechtsgeschä(en mit  

einem Geschä(swert über 300,00 € die Zus1mmung der Mitgliederversammlung notwendig ist.  

 

§ 12 Wahl und Amtsdauer des Vorstands  

1. Die/der Vorsitzende, ihre/sein Stellvertreter(in) und die drei weiteren Mitglieder werden von der  

Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren - gerechnet von der Wahl an - in geheimer  

Abs1mmung gewählt. Jedes Vorstandsmitglied bleibt bis zur gül1gen Neuwahl im Amt. Jedes  

Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen. Gewählt werden können nur Mitglieder des Vereins. Mit der  

Beendigung der Mitgliedscha( endet auch das Amt eines Vorstandsmitgliedes.  
2. Scheidet ein Mitglied des Vorstands vorzei1g aus, so wird in der nächsten ordentlichen  

Mitgliederversammlung ein(e) Nachfolger(in) bis zum Ende der regulären Amtsdauer gewählt.  

 

 



§ 13 Sitzungen und Beschlüsse des Vorstands  

1. Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die durch die/den Vorsitzende(n) oder durch die/den  

stellvertretende(n) Vorsitzende(n) einberufen werden; die Tagesordnung muss angekündigt werden.  

Eine Einberufungsfrist von einer Woche soll eingehalten werden.  
2. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei seiner Mitglieder einschließlich der/des  

Vorsitzenden oder der/des stellvertretenden Vorsitzenden anwesend sind. Bei der Beschlussfassung  

entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gül1gen S1mmen; bei S1mmengleichheit entscheidet die  

S1mme der/des Vorsitzenden.  

3. Der Vorstand kann im schri(lichen Verfahren beschließen, wenn alle Vorstandsmitglieder  

eins1mmig dem Gegenstand der Beschlussfassung zus1mmen.  

 

§ 14 Mitgliederversammlung  

1. In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine S1mme. Jedes Mitglied kann sich durch  

einen Familienangehörigen oder ein anderes Vereinsmitglied unter schri(licher Vollmachtsvorlage  
vertreten lassen.  

2. Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig:  

a) Genehmigung des Haushaltsplanes für das nächste Geschä(sjahr; Entgegennahme des  

Jahresberichtes des Vorstands; Entlastung des Vorstands  

b) Festsetzung der Mitgliedsbeiträge und der Umlagen  

c) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands  

d) Beschlussfassung über Änderungen der Satzung sowie über die Auflösung des Vereins  

e) Ausschluss von Vereinsmitgliedern  

f) Bestellung von zwei Rechnungsprüfern.  

 

§ 15 Einberufung der Mitgliederversammlung  

1. Einmal jährlich findet die ordentliche Mitgliederversammlung sta-. Sie wird vom Vorstand  

unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen schri(lich unter Angabe der Tagesordnung  

einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens  

folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die  

letzte vom Mitglied dem Verein schri(lich bekanntgegebene Post- sowie Mail-Adresse  

gerichtet ist. Der Vorstand setzt die Tagesordnung fest.  

2. Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor der Mitgliederversammlung beim  

Vorstand schri(lich eine Ergänzung der Tagesordnung beantragen. Die/der  

Versammlungsleiter(in) hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die Ergänzung  
bekanntzugeben.  

 

§ 16 Außerordentliche Mitgliederversammlungen  

Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Diese muss  

einberufen werden, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn die Einberufung von  

einem Dri-el aller Mitglieder schri(lich unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt wird. § 15  

gilt entsprechend.  

 

§ 17 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung  

1. Die Mitgliederversammlung wird von der/dem Vorsitzenden, der/dem stellvertretenden  
Vorsitzenden oder von einem anderen Vorstandsmitglied geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied  

anwesend, bes1mmt die Mitgliederversammlung den Versammlungsleiter.  

2. Die Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Anzahl der anwesenden Vereinsmitglieder  

beschlussfähig.  

3. Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gül1gen  

S1mmen; S1mmenthaltungen bleiben außer Betracht. Zur Änderung der Satzung einschließlich des  

Vereinszweckes ist eine Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen gül1gen S1mmen erforderlich.  

4. Bei Wahlen ist gewählt, wer mehr als die Häl(e der abgegebenen gül1gen S1mmen erhalten hat.  

Hat niemand mehr als die Häl(e der abgegebenen gül1gen S1mmen erhalten, so findet zwischen  
den beiden Kandidat(inn)en, die die meisten S1mmen erhalten haben, eine S1chwahl sta-. Gewählt  

ist dann, wer die meisten S1mmen erhalten hat. Bei gleicher S1mmenzahl entscheidet das von  

der/dem Versammlungsleiter(in) zu ziehende Los.  

5. Über Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das von der/dem  



jeweiligen Schri(führer(in) und der/dem Versammlungsleiter(in) zu unterzeichnen ist.  

§ 18 Auflösung des Vereins  

1. Die Auflösung des Vereins kann nur von der Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von drei  

Viertel der abgegebenen gül1gen S1mmen beschlossen werden.  
2. Die/der Vorsitzende und die/der stellvertretende Vorsitzende sind einzeln vertretungsberech1gte  

Liquidatoren.  

3. Der Liquida1onserlös fließt einer gemeinnützigen Organisa1on zu.  

4. Die vorstehenden Bes1mmungen gelten entsprechend, wenn der Verein aus einem anderen Grund  

aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert.  

 

 

Beschlossen durch die Mitgliederversammlung vom 18.04.2023   

 

 
Der Vorstand 


